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In acht Schritten von der Idee 
über die Antragstellung zum Projekt! 

Was ist beim Antrag 
zu berücksichtigen?
• Das Bundesprogramm hat drei Ziele:
 Demokratie fördern, Vielfalt gestalten
 und Extremismus vorbeugen
• 10 % Eigenanteil der Gesamtausgaben 
• Einreichung der Antragsunterlagen 
 sechs Wochen vor Projektbeginn

Wer ist für was zuständig?
•  Koordinierungs- und Fachstelle: 
 Beratung der Antragsteller 
•  Federführendes Amt: 
 ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel
•  Begleitausschuss: 
 Entscheidung über die eingereichten Anträge

Was sind die Förderkriterien?
• Förderung des demokratischen 
 und kooperativen Miteinanders 
• positive Entwicklung der Stadtgemeinschaft
• konstruktive Diskussionskultur

Wie läuft das Antragsverfahren ab?
• Kontaktaufnahme mit der Koordinierungs- und Fachstelle 
• Abgabe des Antrags über die Online-Plattform „Pengueen“
•  Federführendes Amt Hansestadt Wismar – Amt für Bildung,
 Jugend, Sport und Förderangelegenheiten – prüft die Einhaltung 

der Förderkriterien und erteilt den Zuwendungsbescheid 

Wie fließen die Fördergelder?
• Mit dem Zuwendungsbescheid 
 und dem Online-Formular „Mittelabruf“ 
 werden die Gelder abgerufen

Alle Informationen auf:
www.demokratie-leben-wismar.de G
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Wie werden Projekte abgerechnet?
• Nachweis der sachgerechten 
 Verwendung der Fördergelder 
• Abgabe aller Originalbelege 
 und Zahlungsnachweise
• Sowohl Sachbericht als auch Fotos 
 müssen eingereicht werden

Wer kann Anträge einreichen?
• eingetragene und gemeinnützige Vereine und Organisationen

Was ist sonst zu beachten?
•  Bei Veranstaltungen müssen Teilnehmerlisten geführt und 
 alle Merkblätter im Zuwendungsverfahren eingehalten werden
• Bildliche Darstellung des Förderlogos „Demokratie leben!“ 


